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Erwägungen: 

1. 

1.1 Mit Entscheid vom 26. Juli 2023 entliess die Kindes- und Erwachsenen-

schutzbehörde der Bezirke Winterthur und Andelfingen (KESB) in der für A._____ 

(Beschwerdeführerin) geführten Vertretungsbeistandschaft mit Einkommens- und 

Vermögensverwaltung die bisherige Beiständin B._____ per 31. August 2023 aus 

ihrem Amt und ernannte C._____ zur neuen Beiständin (act. 9/2 ).  

1.2 Mit Eingabe vom 2. August 2023 erhob die Beschwerdeführerin beim Be-

zirksrat Winterthur (Vorinstanz) "Beschwerde und Einsprache" gegen diesen Ent-

scheid (act. 9/1). Am 4. August 2023 reichte die Beschwerdeführerin bei der Vor-

instanz nochmals die gleiche Eingabe ein (act. 9/5). Die Vorinstanz trat mit Be-

schluss vom 25. August 2023 auf die Beschwerde nicht ein und verzichtete um-

ständehalber auf die Erhebung einer Entscheidgebühr (act. 9/6 = act. 3/1 = act. 8 

[Aktenexemplar]).  

1.3 Mit Eingabe vom 15. September 2023 erhob die Beschwerdeführer hierge-

gen Beschwerde bei der Kammer (act. 2). Die Akten der Vorinstanz wurden von 

Amtes wegen beigezogen (act. 6; act. 9/1-8; act. 10/1-83). Weiterungen sind nicht 

erforderlich.  

2. 

2.1 Der Beschluss der Vorinstanz vom 25. August 2023 ist mit Beschwerde im 

Sinne von Art. 450 ZGB anfechtbar. Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben 

(Art. 450b Abs. 1 ZGB; vgl. act. 9/6). Als betroffene Person und Partei im vor-

instanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde an die Kam-

mer legitimiert (Art. 450 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB). 

2.2 Mit der Beschwerde kann (neben Rechtsverweigerung und Rechtsverzöge-

rung) eine Rechtsverletzung, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des 

rechtserheblichen Sachverhaltes oder Unangemessenheit des Entscheides ge-

rügt werden (Art. 450a Abs. 1 ZGB). Der Rechtsmittelbehörde kommt sowohl in 

rechtlicher wie auch in tatsächlicher Hinsicht umfassende Überprüfungsbefugnis 

zu; dazu gehört auch die volle Ermessensüberprüfung (BSK ZGB I-DROESE, 
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Art. 450a N 3 und 10 ff.). Im Verfahren vor der KESB und den gerichtlichen Be-

schwerdeinstanzen ist der Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen und das 

Gericht ist an die Anträge der Parteien nicht gebunden (Art. 446 ZGB). Von der 

Beschwerde führenden Partei ist indes darzulegen und aufzuzeigen, inwiefern der 

angefochtene Entscheid als fehlerhaft erachtet wird. Sie muss sich sachbezogen 

mit den Entscheidgründen des angefochtenen Entscheides auseinandersetzen 

und darlegen, inwiefern die Vorinstanz das Recht falsch angewendet bzw. den 

Sachverhalt unrichtig festgestellt haben soll. Dies gilt auch im Bereich der Unter-

suchungsmaxime (Art. 446 ZGB, §§ 65 und 67 EG KESR; BGE 141 III 569 

E. 2.3.3; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Die Beschwerdeinstanz darf sich primär auf 

die geltend gemachten Rügen und Anträge konzentrieren (BSK ZGB I-DROESE, 

Art. 450a N 5). Bei juristischen Laien werden nur minimale Anforderungen ge-

stellt. Als Antrag genügt eine Formulierung, aus der sich mit gutem Willen heraus-

lesen lässt, wie entschieden werden soll. Als Begründung reicht aus, wenn zum 

Ausdruck kommt, an welchen Mängeln der angefochtene Entscheid leidet bzw. 

weshalb der vorinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten unrichtig 

sein soll.  

3.  

3.1 Die Vorinstanz führt aus, die Beschwerdeführerin habe bei ihr "Gutheissung" 

des angefochten Entscheides beantragt und ihre Beschwerde nicht im Ansatz be-

gründet. Die Eingabe enthalte lediglich die Auflistung diverser Gesetzesartikel, 

Adressen und Belege, die in keinem Zusammenhang mit dem angefochtenen 

Entscheid stünden (so u.a. Meldebestätigung für Hauptwohnsitz, Privatauszug 

aus dem Schweizerischen Strafregisterauszug, Personenstandsausweis). Die Be-

schwerdeführerin reihe weitgehend wahllos Wörter und Satzfragmente aneinan-

der und nehme keinen Bezug auf den angefochtenen Entscheid. Insgesamt kön-

ne dem Schreiben keine "sinnvolle" Aussage entnommen werden. Mangels genü-

gender Begründung sei auf die Beschwerde nicht einzutreten (act. 8 S. 2 f.). 

3.2 Diese Ausführungen der Vorinstanz gelten gleichermassen für die bei der 

Kammer eingereichte Beschwerde. Die Beschwerdeführerin stellt keinen Antrag 

und nimmt keinen Bezug auf die Erwägungen der Vorinstanz. Es ist weder zu er-
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kennen, wie entschieden werden soll, noch an welchen Mängeln der Entscheid 

der Vorinstanz nach Ansicht der Beschwerdeführerin leidet. Auch auf die vorlie-

gende Beschwerde ist damit mangels eines Antrags und hinreichender Begrün-

dung nicht einzutreten. 

4. Umständehalber sind keine Kosten zu erheben. 

Es wird beschlossen: 

1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 

2. Es werden für das obergerichtliche Verfahren keine Kosten erhoben. 

3. Schriftliche Mitteilung an die Beschwerdeführerin, die Kindes- und Erwach-

senenschutzbehörde Winterthur-Andelfingen sowie an den Bezirksrat Win-

terthur, je gegen Empfangsschein. 

Nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die beigezogenen 

Akten an den Bezriksrat zurück. 

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist 

innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-

richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen 

Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).  

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.  

Es handelt sich um eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 
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